
Öffentliche Bekanntmachung über den Bürgerentscheid der Gemeinde Wulkenzin zur
Abberufung des Bürgermeisters der Gemeinde Wulkenzin sowie auf das Recht auf
Einsichtnahme in das Abstimmungsverzeichnis und die Erteilung von
Abstimmungsscheinen

Der Bürgerentscheid der Gemeinde Wulkenzin findet auf der Grundlage des Beschlusses
der Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin vom 03.05.2022 statt.
Als Termin wurde der 14. August 2022 festgelegt. Die Abstimmung dauert von 8:00 bis 18:00
Uhr.
Die Abstimmungsberechtigten können über die folgende Frage abstimmen:

„Sind Sie dafür, dass der Bürgermeister abgewählt wird?“

Jeder Abstimmungsberechtigte hat eine Stimme und kann JA oder NEIN ankreuzen.
Das Abstimmungsgebiet der Gemeinde Wulkenzin besteht aus einem Stimmbezirk.
Die Gemeindevertretung Wulkenzin hat beschlossen, dass der Bürgerentscheid gem. § 17
Abs. 1 der Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung (KV-DVO) i. V. m. § 18 Abs.
5 KV-DVO als Abstimmung in den Abstimmungsräumen mit der Möglichkeit einer
Briefabstimmung durchgeführt wird.

Abgestimmt wird mit amtlichen gelben Stimmzetteln, die im Abstimmungsraum ausgehändigt
werden.
Der gekennzeichnete Stimmzettel ist von der wählenden Person selbst in die Urne zu legen.

Abstimmungsberechtigte sind alle Deutschen nach Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft
(Unionsbürger) die am Abstimmungstag

1. das 16. Lebensjahr vollendet haben,
2. seit mindestens 37 Tagen in der Gemeinde Wulkenzin nach dem Melderegister ihre

Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben oder sich, ohne eine
Wohnung zu haben, sonst gewöhnlich dort aufhalten,

3. nicht nach § 5 des Landes- und Kommunalwahlgesetz Mecklenburg-Vorpommern
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,
1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
2. eine Person, für die zur Besorgung alle Angelegenheiten eine Betreuung nicht nur

durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis der
Betreuung die in § 1896 Absatz 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.

Die Abstimmungen sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.

Das Abstimmungsverzeichnis zu dem oben aufgeführten Bürgerentscheid wird in der Zeit
vom 25. Juli 2022 bis 29. Juli 2022 zu den Öffnungszeiten Amtes Neverin, Dorfstraße 36,
17039 Neverin für Abstimmungsberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das Amt
Neverin ist barrierefrei erreichbar.
Jeder Abstimmungsberechtigte mit berechtigtem Interesse kann die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der zu seiner Person im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten
überprüfen.
Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis für den Bürgerentscheid
eingetragen ist oder einen Abstimmungsschein hat.
Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann bis zum 16. Tag
vor der Wahl, spätestens am 29. Juli 2022 bis 12:00 Uhr beim Amt Neverin, Dorfstraße 36,
17039 Neverin Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.






